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1. Problemstellung 

Neben dem Versuch einer Positionsbestimmung des 
kulturlandschaftliehen Erbes zur Bestimmung land
schaftlicher Eigenart und der Frage einer umfassen
den Kulturlandschaftspflege wurden in der Arbeits
gruppe folgende Fragen und Problembereiche ange
sprochen, die in den weiteren Ausführungen aufge
griffen werden: 

1 .  Die Kulturlandschaft ist in der Vergangenheit 
häufig durch Ressourcenknappheit entstanden, 
während in der Gegenwart die Veränderungen 
durch eine Überschußproduktion dominieren. 
Demzufolge stellt sich die Frage, nach welchen 
Bewertungsmaßstäben geschützt und ausge
wählt werden muß, da sich jeweils ein zeitspe
zifisch variierender Umgang mit dem kultur
landschaftlichen Erbe ergibt. 

2. Da durch Ausräumung der Landschaft und 
Strukturverluste der überkommenen Dorfland
schaften ein Verlust der Identität zu konstatieren 
ist, wächst europaweit das Bedürfnis nach regio
naler Identität und damit dem Schutz des Erbes 
bzw. der Spuren des Erbes. 

3. Um darauf Rücksicht nehmend mit Kulturland
schaft und Kulturgütern künftig planerisch um
zugehen, muß dabei die Frage der jeweiligen 
Empfindlichkeit geklärt werden: welche Verän
derungen (z.B .Umnutzungen) sollen möglich 
oder nicht möglich sein ? 

4. Hierbei erfordert der Umgang mit dem kulturel
len Erbe kein flächendeckendes Museum, son
dern die Beibehaltung der landschaftlichen Dy
namik und die weitere Zulässigkeit neuer Pla
nungsvorgänge. Sehr kritisch ist hierbei der 
Schutz zu sehen, der an einem anderen Ort zu 
Zerstörungen führt z.B. innerhalb des Bereichs 
der Energiegewinnung. 

5 .  Erschwert wird die Berücksichtigung des kul
turlandschaftliehen Erbes durch verschiedene 
rechtliche und wissenschaftliche Definitionen, 
die manchmal emotional nicht ausreichen, um 
eine Landschaft anzusprechen, sondern die 
Wechselwirkung menschlicher Wahrnehmung 
und Landschaft zu objektivieren versuchen. 
Deshalb sind zunächst die Fragen zu klären: 
Warum ist ein einheitlicher Kulturlandschafts
begriff sinnvoll oder nötig? Wie ist die Veranke-

rung im Recht? Wie erfolgt eine Typisierung von 
Kulturlandschaften? 

6. Da Kultur immer schon Vorhergehendes beein
trächtigt oder zerstört hat, lautet eine Frage: Ist 
Veränderung immer Zerstörung und wie kann 
aus der Definition von Kulturlandschaft (bzw. 
dem kulturlandschaftliehen Erbe) ein Hand
lungsrahmen für die Zukunft abgeleitet werden? 
Eine Verantwortlichkeit besteht gegenüber der 
Maßstäblichkeit einer historisch gewachsenen 
Landschaft. Wennjede mitteleuropäische Land
schaft eine Kulturlandschaft ist, ist die weitere 
Entwicklung dann überhaupt planbar? 

7. Bei einer umfassenden weitgefaßten Definition 
des kulturlandschaftliehen Erbes zur Bestim
mung landschaftlicher Eigenart als funktionaler 
und prozeßorientierter Systemzusammenhang, 
optisch wahrnehmbar als Landschaft, d.h. in der 
Verbindung von Prozessen menschlicher Hand
lungen (Kultur, Arbeit) und "natürlicher" Fakto
ren (Ökosysteme), ergeben sich Probleme im 
Abwägungsprozeß, wenn es notwendig wird, 
Kriterien zum historischen Erbe zu entwickeln 
und damit Wertmaßstäbe festzulegen. In einem 
neutralen Verständnis werden damit zunächst 
alle historischen Strukturen und jegliche kultur
landschaftliche Substanz als kulturelles Erbe er
faßt - bis hin zu Plattenbauten der ehemaligen 
DDR. 

2. Kulturbegriff 

Aus kulturgeographischer Sicht ist Kultur nicht aus
schließlich als Ausdruck des engeren Verständnisses 
von colere = bebauen zu betrachten, sondern ganz
heitlich auch vom Menschen als homo oecono
micus, somit einem wirtschaftlich handelnden We
sen innerhalb der Geosphäre. Daraus folgt die 
Miteinbeziehung aller anthropogenen direkten oder 
indirekten Schöpfungen, einschließlich dem "unäs
thetisch Empfundenen", somit zunächst unter Aus
klammerung von Ästhetik zugunsten neutraler Be
trachtung aller historischen Kulturlandschaftsbe
standteile, einschließlich der Industrialisierung und 
Schöpfungen des 20. Jahrhunderts, die zweifellos 
ein Erbe für die jeweilige regionale landschaftliche 
Eigenart darstellen. Definiert ist Kultur als Gesamt
heit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Lei
stungen einer Gemeinschaft als Ausdruck mensch
licher Höherentwicklung. 

* Ausarbeitung eines Arbeitskreisergebnisses auf dem ANL-Seminar "Eigenart von Landschaft - Probleme und Defizite in der 
naturschutzrelevanten Planung" vom 29.-30. April 1996 in Oberschleichach (Leitung: Dr. Josef Heringer) 
Aktualisierte Fassung vom September 1998 
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3. Kulturelles Erbe 

Was Erbe und damit historisch ist, muß ebenfalls 
bestimmt werden. Unter Hinzuziehung des "histori
schen" ist für keine feste zeitliche Zäsur zu plädie
ren, sondern die Definition "historisch" ist alles 
dies, was zeitgenössisch in dieser spezifischen Wei
se einer bestimmten kulturlandschaftsgeschichtli
chen Epoche heute nicht mehr durchgeführt wird. 
Damit ist innerhalb der dynamischen auch momen
tan statttindenen Kulturlandschaftsveränderung die 
Festlegung auf ein Jahr z.B. 1945 zu umgehen, 
wobei diese ereignisgeschichtliche Zäsur innerhalb 
der Kulturlandschaftsentwicklung weitaus weniger 
Brüche hervorgebracht hat, als allgemein angenom
men wird. Historisch ist demnach auch ein Erbe, 
was 1989/1990 mit der Wiedervereinigung und da
mit dem Ende einer ganz spezifischen Landschafts
entwicklung eines verschwundenen politischen Sy
stems in den heutigen ostdeutschen Bundesländern 
abgeschlossen ist. Die Stadtplanung, Agrarpolitik 
und Raumordnung der DDR ist nun zur Geschichte 
geworden, wir sind nun konfrontiert mit dem Erbe 
dieser 40jährigen Entwicklung und der Frage des 
Umgangs damit. Als Erbe ist etwas auf die Gegen
wart Überkommenes, ein materielles oder nichtma
terielles Vermächtnis zu bezeichnen, bezugneh
mend auf Landschaft somit das in der Vergangenheit 
Entstandene. 

4. Kulturlandschaft 

Dementsprechend ist Mitteleuropa zunächst insge
samt eine Kulturlandschaft, diese setzt sich aber zur 
Bestimmung spezifischer und regional differieren
der landschaftlicher Eigenart aus dem kulturland
schaftlichen Erbe zusammen. Dieses besteht wie
derum aus gewachsenen Strukturen (z.B. vorherr
schendes Siedlungsgefüge: Einzelhofgebiet; tradi
tionelles Offenland; Wechsel Wald/Offenland usw.) 
und aus Elementen. Die Kulturlandschaftselemente 
unterteilen sich in Relikte, die ihre Funktion verlo
ren haben und heutigen Anforderungen nicht mehr 
entsprechen und in historische Kulturlandschaftse
lemente in Funktion. Diese Elemente können nach 
ihrer Kartierung in der Topographische Karte auf
grund ihrer Physiognomie in Linien, Punkte und 
Flächen aufgelöst werden. 

4.1 Kulturlandschaftsbegriff 

Folgende Definition 1 wurde der Arbeitsgruppe zur 
Diskussion vorgelegt: 

Kulturlandschaft: Der von Menschen nach ihren 
existentiellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und ästhetischen Bedürfnissen eingerichtete und an
gepaßte Naturraum, der im Laufe der Zeit mit einer 
zunehmenden Dynamik entstanden ist und fortlau-

1 siehe Quellenverzeichnis 
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fend verändert bzw. umgestaltet wurde und noch 
wird. Die Kulturlandschaft stellt heute einen funk
tionalen und prozeßorientierten Systemzusammen
hang dar, dessen optisch wahrnehmbarer Nieder
schlag aus Punktelementen, verbindenden Liniene
lementen und zusammenfassenden sowie zusam
mengehörigen Flächenelementen besteht. 

Auch wenn es unterschiedliche Akzentoierungen 
gibt, wird unter Kulturlandschaft die vom Men
schen seit ca. 5000 v. Chr. mit einer zunehmenden 
Dynamik überformte ehemalige, räumlich unter
schiedlich ausgestattete Naturlandschaft verstan
den. Mit der Erweiterung der UNECO-Weltkultur
erbeliste auch auf Kulturlandschaften ergeben sich 
notwendige definitorische Erweiterungen, die vor 
allem mit der menschlichen Wertung und dem As
soziativem zusammenhängen. So werden Kultur
landschaften geschaffen, dann umgestaltet, aber 
auch gedeutet und bewertet, z.B. bei Naturdenkma
len, die nicht anthropogenen Ursprungs sind, aber 
eine kulturelle oder religiöse Funktionszuweisung 
erhalten haben. 

Die heutige Landschaft ist somit das Ergebnis eines 
jahrtausendelangen Prozesses, aber gerade in den 
letzten 200 Jahren und insbesondere der Zeit nach 
1945 wurde dieser Prozeß dermaßen beschleunigt 
und heute gültigen raumordnerischen Vorstellungen 
unterworfen, daß dieser jüngste Zeitabschnitt einer 
weiteren differenzierten Betrachtung unterzogen 
werden muß. Im Verlaufe dieses landschaftlichen 
Umformungsprozesses beeinflußte der Mensch sei
ne natürliche oder später naturnahe Umgebung und 
fügte zeitgenössische Elemente in die vorhandenen 
Strukturen ein. Gleichzeitig blieben aber alte, über
lieferte Elemente und Strukturen - manchmal nur 
teilweise - erhalten, die die Geschichtlichkeif der 
Landschaft widerspiegeln und ihre charakteristi
sche Eigenart prägen. Sie tragen damit auch zur 
regionalen Identität bei. In diesem Zusammenhang 
sind die Bereiche der Kulturlandschaft, die stark 
oder überwiegend durch historische Strukturen und 
historische oder prähistorische Einzelteile geprägt 
werden, als historische Kulturlandschaften oder hi
storische Kulturlandschaftsteile im Sinne des § 2, 
Abs. 1, Nr. 13  Bundesnaturschutzgesetz zu verste
hen. 

4.2 Kulturlandschaftspflege 

4.2.1 Rechtliche Bestimmungen 

Für den Erhalt historisch gewachsener Kulturland
schaften und deren Bestandteile liegen ausreichend 
rechtliche Bestimmungen vor. Darüberhinaus muß 
allerdings entschieden werden, ob nach dem vorhe
rig Ausgeführten einige Kulturlandschaftsbestand
teile besser durch eine wirtschaftliche Aktivierung 
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erhalten bleiben, z.B. bei einer Aufgabenerweite
rung im Bereich Forst- und Landwirtschaft oder bei 
Kulturlandschaftspflegeaufträgen im Tourismusbe
reich, bis sich die angeregten Maßnahmen wirt
schaftlich selber tragen, um z.B . im Bereich des 
Erhalts wertvoller Heideflächen eine ähnliche Nut
zung herbeizuführen, die erst zu diesem Land
schaftsbild geführt hat. Eine mechanische Mahd 
wird niemals das Preßverhalten von Schafen erset
zen können und die jeweils spezifische Vegetation 
hervorrufen. 

Wo die Einzelmaßnahmen der Kulturlandschafts
pflege institutionell verankert werden soll, wird un
terschiedlich betrachtet. Eine Position sieht den Na
turschutz als geeignete Instanz an, eine andere Po
sition sieht die Kulturlandschaftspflege mehr als 
Aufgabe der Denkmalpflege. Für beide Auffassun
gen gibt es jeweils zutreffende Argumente. Wichtig 
ist, daß hierbei die ursprünglich vorhandene tradi
tionelle Verbundenheit zwischen dem Denkmal
und Naturschutz stärker berücksichtigt wird, worauf 
im folgenden Kapitel noch näher eingegangen wird. 
Im Naturschutz kann der kulturlandschaftliche 
Aspekt deutlicher und umfassender in den Vorder
grund gerückt werden, weil man sich häufig bereits 
unter ökologischen Gesichtspunkten faktisch mit 
der Kulturlandschaft beschäftigt und viele schüt
zenswerte Objekte (Solitärbäume, Kopfbäume, Al
leen, Heckenreihen, Hohlwege usw.) und Flächen 
(Heide, Hutewald, Niederund Mittelwald, Obstwie
sen, Ruderalfluren, Almwiesen!-weiden, Pionierge
hölze, Industriebrachen usw.) anthropogenen Ur
sprungs sind bzw. stark anthropogen überformt wur
den. Positive Anzeichen gibt es seit einigen Jahren, 
und deswegen ist es zu begrüßen, daß nach 1989 
sowohl in Denkmalschutz- als auch in Naturschutz
kreisen die ganzheitliche Betrachtung der Kultur
landschaft zunehmend Beachtung findet2. 

Trotz der unterschiedlichen gesetzlichen Ansätze 
und Akzente bilden die von Menschen gebauten 
Elemente und naturnahen Elemente oftmals eine 
unzertrennliche Einheit. Außerdem sind viele als 
natürlich betrachtete Elemente durch anthropogene 
Nutzungs- und Bewirtschaftungsformen (z.B. Nie
der-, Mittel-, Lohwald und Heide, usw.) so verän
dert worden, daß sie als Kulturlandschaftselemente 
zu betrachten sind und nur mit Beibehaltung dieser 
Nutzungs- und Bewirtschaftungsformen zu erhalten 
sind. Ohne der entsprechenden Bewirtschaftsform 
würden z.B . die Niederwälder verschwinden. 

Ein wichtiger Leitgedanke der Kulturlandschafts
pflege ist, daß es im Gegensatz zur Denkmalpflege 
nicht um das Konservieren geht, sondern es handelt 
sich um einen verantwortungsvollen Umgang und 
eine behutsame Weiterentwicklung des dynami
schen (lebendigen) Gebildes Kulturlandschaft, was 
durch gezielte Nutzungs- und Bewirtschaftungsfor
men sowie angepaßte Planungen erreicht werden 
sollte. Konservierungsmaßnahmen können nur für 
einmalige historische Kulturlandschaften in Be
tracht kommen. 

Für die Kulturlandschaftspflege sind die unbeweg
lichen Denkmäler, die aus ortsfesten Einzeldenkmä
lern und Bauwerken (punktuelle Kulturlandschaft
selemente und ihr unmittelbares Umfeld) sowie 
Denkmalbereichen (kleinere flächenhafte Kultur
landschaftselemente) bestehen, von Bedeutung. 
Hieraus geht hervor, daß neben punktuellen Objek
ten nur flächige Stadt- und Ortskerne und -Silhouet
ten, Straßen-, Platz- oder Ortsbilder, Stadtkerne, 
teile und -viertel, Siedlungen, Gehöftgruppen, Bur
gen, Schlösser, Klöster einschließlich der mit ihnen 
verbundenen Grün-, Frei- und Wasserflächen sowie 
historische Park- und Gartenanlagen unter Schutz 
gestellt werden können. Denkmalbereiche oder -zo
nen können zudem Objekte umfassen, die keine 
Kulturdenkmäler, aber jedoch für das Erschei
nungsbild der Gesamtheit von Bedeutung sind. Bei 
den Garten- und Parkanlagen sind sowohl Interes
sen des Denkmal- als auch Interessen des Natur
schutzes vertreten. 

Der Beitrag des Denkmalschutzes an der Kultur
landschaftspflege bewegt sich also auf der Ebene 
von kleineren Kulturlandschaftsflächen (Denkmal
bereichen). Ein Nachteil ist, daß zusammenhängen
de Strukturen wie z.B. alte Flursysteme (Dorf und 
Flur), alte Acker- und Weidekomplexe, alte Wege
und Straßengefüge, Meliorations- und Siedlungssy
steme sowie Bergbau-, Gewerbe- und Industrie
komplexe mit der zugehörigen Infrastruktur nicht 
großräumig erfaßt werden können. Ansätze zu 
größeren und nutzungsbezogenen Denkmalberei
chen oder "Kulturlandschaftsschutzgebieten " gibt 
es bereits. Hier ist z.B. die flächenhafte Unter
schutzstellung von Weinbergterrassen im Ahrtal in 
Rheinland-Pfalz zu nennen3• 

4.2.1.1 Bundesnaturschutzgesetz 

Im Bundesnaturschutzgesetz befindet sich zum 
Schutz der historischen Kulturlandschaften der 
Grundsatz § 2, Abs. 1 ,  Nr. 13 :  

"Historische Kulturlandschaften und -landschaft
steile von besonders charakteristischer Eigenart 
sind zu erhalten. Dies gilt auch für die Umgebung 
geschützter oder schützenswerter Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmäler; sofern dies für die Erhaltung der 
Eigenart oder Schönheit des Denkmals erforderlich 
ist. " 

In dem Erlaß des Bundesnaturschutzgesetzes von 
1 976 war dieser Grundsatz noch nicht enthalten, er 
wurde durch Gesetz vom 1 .6. 1980 aufgenommen. 
Hintergrund war die Einbringung durch Abgeordne
te aller drei Fraktionen zum Zweck der Berücksich
tigung denkmalpflegerischer Belange innerhalb von 
Bundesgesetzen wie dem Bundesnaturschutzge
setz. Die aufschlußreiche amtliche Begründung

4 

soll als Zitat wiedergegeben werden: 

"Die Forderungen des Bundesnaturschutzgesetzes 
in Paragraph 1 Absatz 1, die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln, schließt auch die vom 
Menschen geschaffene Kulturlandschaft mit ein. 
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Historische Landschaftselemente sind darin beson
ders erhaltungswürdig, aus der Sicht von Natur
schutz und Landschaftspflege neben Bau- und Sied
lungsformen insbesondere auch Fluiformen sowie 
überkommene Elemente der natürlichen Vegetation 
in der Feldflur und in den Ortschaften ( z.B. Hecken, 
markante Einzelbäume und Baumgruppen). 
Die Erhaltung ist vor allem notwendig 

aus kulturgeschichtlichen Gründen, 

aus ökologischen Gründen ( z.B. Schutz von Bio
topen bedrohter Pflanzen- u. Tierarten) sowie 

zur Erhaltung der Eigenart und Erlebniswirk
samkeit der Landschaft sowie der Heimatver
bundenheit der ansässigen Bevölkerung. 

Kultur-, Bau- und Bodendenkmale haben oft her
ausragende Bedeutung als Bestandteile der Kultur
landschaft. Dies gilt vor allem dann, wenn sie op
tisch herausragend und nach ihrer historischen 
Funktion (z.B. Lage von Burgen an alten Verkehrs
wegen) und gegenwärtigen Funktion (z.B. Burgen 
als kulturelle Zentren in Erholungsgebieten) in en
ger Beziehung zur umgebenden Landschaft stehen. 
Die Denkmale selbst sind im allgemeinen nach dem 
Denkmalschutzrecht geschützt. Der "Umgebungs
schutz", der oftmals unerläßlich ist, um die Eigenart 
oder Schönheit des Denkmals wirksam zu gestalten 
und die historische und gegenwä;rtige Funktion zum 
Ausdruck zu bringen, ist z.Z. noch nicht genügend 
gewährleistet. Mit der Ergänzung des Bundesnatur
schutzgesetzes wird diese Lücke geschlossen. " 

Als "Kulturlandschaftsteile " sind nach den Kom
mentaren nicht geschlossene Gebiete innerhalb ei
ner Gesamtlandschaft zu verstehen, sondern die 
eine bestimmte Kulturlandschaft prägenden, vom 
Menschen geschaffenen Bestandteile unabhängig 
davon, ob es sich um lebende oder unbelebte Land
schaftsteile handelt, die sowohl der Zuständigkeit 
des Naturschutzes als auch der der Denkmalpflege 
zugewiesen werden müssen. Die de jure beabsich
tigte Schließung der gesetzgeberischen Lücke ist 
bisher faktisch noch nicht zufriedenstellend gelun
gen. 

Im Bundesnaturschutzgesetz werden die Behörden 
zum Vollzug der bundesweit gültigen Vorschrift 
nicht benannt. Da es sich um Naturschutzrecht han
delt, sind die Naturschutzbehörden naheliegend. 
Wie aber Ernst Rainer Hönes treffend hervorhob5, 
haben sowohl Natur- als auch Denkmalschutz eine 
gemeinsame Verantwortung und Zuständigkeit bei 
der Umsetzung, da diese Vorschrift ausdrücklich 
wegen der denkmalpflegerischen Belange aufge
nommen wurde. Schlüssig wäre hierbei die überge
ordnete Positionierung der Kulturlandschaftspflege 
in dieser gemeinsamen Aufgabe von Denkmalpfle
ge und Naturschutz. Diese Ausgangsposition ist ent
scheidend als eine Erklärung zur bisherigen man
gelnden Umsetzung bzw. dem zunächst geringen 
Bekanntheitsgrad dieser Vorschrift. Vor diesem zu 
konstatierenden Hintergrund sind zunächst beide 
Bereiche (Natur-/Denkmalschutz) für den Erhalt 
der historischen Kulturlandschaften verantwortlich. 
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Wichtig ist, daß im neuen Bundesnaturschutzgeset
zes vom 30.4. 1998 dieser Grundsatz beibehalten 
worden ist. 

Die zweifache Hervorhebung des Begriffes "Eigen
art" belegt die Notwendigkeit der Beschäftigung 
mit diesem zentralen Begriff. 

4.2.1.2 Kulturgüterschutz in der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) 

Gemäß § 6 des Umweltverträglichkeitsprüfungsge
setzes (UVPG) und § 8 des Bundesnaturschutzge
setzes (BNatSchG) ist der Träger eines Vorhabens 
verpflichtet, dessen Auswirkungen auf die Umwelt 
bzw. auf Natur und Landschaft zu ermitteln, zu 
beschreiben und zu bewerten. Hierzu gehören auch 
Auswirkungen auf Kulturgüter (§ 2 UVPG). 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist ein 
Instrument der Umweltvorsorge, das die negativen 
Neben- und Folgeeffekte planerischer Tätigkeit er
faßt und bewertet, um sie frühzeitig in den jeweili
gen Entscheidungsprozeß einzubeziehen. Mit Hilfe 
der UVP werden die Umweltauswirkungen umfas
send und nachvollziehbar dargestellt und in die Ab
wägung eingebracht. Die UVP stellt einen Verfah
rensschritt dar, der als Vorbereitung für die Ent
scheidung dient, sie ist ein unselbständiger Teil ver
waltungsbehördlicher Verfahren und somit inte
griert in bestehende Fachgesetze. 

Der Bereich der historischen Kulturlandschaftsele
rnente, bzw. Kulturlandschaften als historisch ge
wachsenes Raumgefüge ist in der EG-Richtlinie zur 
UVP im Artikel 3 als Schutzgut "Kulturelles Erbe" 
im UVPG Artikel 1 ,  § 2 als Schutzgut "Kulturgüter" 
enthalten. 

Zu diesem Themenkomplex findet sowohl in Fach
kreisen als auch bei den zuständigen Referenten für 
die Formulierung der Durchführungsbestimmun
gen eine intensive Diskussion statt, so daß als kon
struktiver Vorschlag die Definition des Begriffs Kul
turgut des Arbeitskreises "Kulturelles Erbe in der 
UVP" wiedergegeben werden soll6: 

"Kulturgüter im Sinne des UVPG sind Zeugnisse 
menschlichen Handeins ideeler; geistiger und mate
rieller Art, die als solche für die Geschichte des 
Menschen bedeutsam sind und die sich als Sachen, 
als Raumdispositionen oder als Orte in der Kultur
landschaft beschreiben und lokalisieren lassen. " 

4.2.1.3 Sonstige Bestimmungen 

Über die genannten Gesetze hinaus gibt es weitere 
bundesweit gültige Bestimmungen, so im Raurn
ordnungsgesetz § 2, Absatz 1 ,  Nr. 1 1 : 

"Die landsmannschaftliehe Verbundenheit sowie 
die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhän
ge sollen berücksichtigt werden. Auf die Erhaltung 
von Kulturdenkmälern ist zu achten. " 

Darüberhinaus sind die Bestimmungen der Länder 
entscheidend. 
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4.2.2 Methodisches Vorgehen 

Die folgenden Ausführungen beruhen auf gemein
samen gutachterliehen historisch-geographischen 
Forschungen von Peter BURGGRAAFF und dem 
Verfasser (siehe Literaturliste). 

Das Problem der heutigen Landschaftsnutzung und 
-gestaltung liegt in der Intensität des Umformungs
prozesses, bei der moderne Elemente die alten er
setzen und nicht mehr wie bisher ergänzen oder 
zumindest noch ablesbar verändern. 

In der Kulturlandschaft sind in unterschiedlicher 
Dichte naturnahe (biotische) und von Menschen 
geschaffene (materielle) Elemente verbunden. Ihre 
Untersuchung ist nur möglich, wenn neben kultur
historischen auch die historisch-ökologischen As
pekte berücksichtigt werden. 

Kulturlandschaftspflege umfaßt ein Bündel von ge
eigneten Maßnahmen mit dem Ziel Eigenart, Viel
falt, Identität, Erkennbarkeit, Landschaftsbild, Ge
schichtlichkeit und die unterschiedlich empfundene 
Schönheit von Kulturlandschaften und Kulturland
schaftsteilen sowie Kulturlandschaftselementen für 
die Zukunft zu sichern und weiter zu entwickeln, 
bzw. volkswirtschaftlich in Wert zu setzen. Hierbei 
sind gesellschaftliche Wertvorstellungen gefordert, 
die dann politsch konsequent umgesetzt werden 
müssen. 

Das Problem einer Kulturlandschaftspflege liegt 
darin, daß die Kulturlandschaft ein dynamisches 
Gebilde ist und sich weiter entwickeln muß, denn 
sonst entstehen Konservierungslandschaften. Auch 
unsere Generation hat das Recht der Landschafts
veränderung, sonst wären die uns heute wertvoll 
erscheinenden Elemente ja erst gar nicht entstanden. 
Es geht um einen behutsamen Umgang, ein Abwä
gen und aktuelle Nutzung unter Berücksichtigung 
des historischen und prähistorischen Erbes. Einige 
Relikte können durch die Denkmalpflege geschützt 
und konserviert werden, viele durch den Natur
schutz. Aber ganze Landschaften können nur behut
samer als bisher weiterentwickelt werden. 

Bei der Kulturlandschaftspflege geht es im Kern um 
''Kulturlandschaftsmanagement". Pflegemaßnahmen 
in diesem Sinne bedeuten demnach nicht Mehrko
sten, Planungsverzögerungen und Verhinderung 
zeitgenössischer Entwicklungen, sondern ein ver
antwortungsvoller und behutsamer Umgang mit 
dem kulturlandschaftliehen Erbe. Hierfür ist es er
forderlich, daß der Erhalt der historisch gewachse
nen Kulturlandschaft im Planungsprozeß gleichbe
rechtigt mit anderen Belangen berücksichtigt wird. 

Die zukünftige Gestaltung der Kulturlandschaft 
wird durch gesellschaftliche, wirtschaftliche, demo
graphische, ökologische, agrarische und kulturelle 
Faktoren bestimmt, deren Priorität durch politische 
Entscheidungen festgelegt wird. Die heutige Raurn
ordnungspolitik wird von zunehmendem Druck auf 
die Landschaft mit entsprechenden Raumansprü
chen geprägt. 

Ansprüche beziehen sich einerseits auf die Bereit
stellung von weiteren Wirtschafts-, Siedlungs- und 
infrastrukturellen Flächen und andererseits auf 
Schutzflächen (Biosphärenreservate, Natur- und 
Landschaftsschutzgebiete, Naturparks, Biotopver
netzung) und die Berücksichtigung des archäologi
schen und kulturellen Erbes sowie für die Erholung 
und den Fremdenverkehr geeignete Flächen. Hier 
gibt es zwei kontroverse Entwicklungstendenzen, 
die erste besteht aus dem zunehmenden Nutzungs
druck vor allem in Aktivräumen und die zweite aus 
einem zunehmenden flächigen Erhaltungsanspruch 
aufgrund des gesellschaftlich begründeten und po
litisch gewollten Natur- und Landschaftsschutzes 
sowie des Arten- und Biotopschutzes in Passivräu
men. 

Eine Konservierung der gesamten Kulturlandschaft 
hinsichtlich der 7000jährigen Entwicklungstraditi
on ist nicht zulässig. Diese Entwicklung darf aller
dings nicht mit den Zerstörungen gleichgesetzt wer
den, die vor allem nach 1 945 bereits großflächig 
aufgetreten sind und das kulturlandschaftliche Erbe 
auslöschen. 

Wichtig hierbei ist auch die Betrachtungs- bzw. 
Maßstabsebene bezüglich der Kulturlandschafts
pflege: 

1. bei "großräumigen" Kulturlandschaften: 

Gleichstellung des Belanges "Historische Kul
turlandschaft" mit anderen Belangen in Raum
ordnung und Planung; 

Empfehlungen bezüglich eines behutsameren 
Umgangs mit der historisch gewachsenen Kul
turlandschaft; 

Aufgrund erarbeiteter Leitbilder der großräumi
gen Kulturlandschaften sollten das übergeord
nete Landschaftsbild und die Identität auch bei 
Weiterentwicklung erkennbar bleiben; 

2. bei Kulturlandschaftseinheiten: 

Ausweisung von "Kulturlandschaftlich wertvol
len Parks" und die Einarbeitung des kulturge
schichtlichen Aspekts in bestehenden Natur
parks und Biospährenreservaten; 

3. bei Kulturlandschaftsbereichen (-teilen): 

Konsequentere Anwendung der landeskundli
ehen Begründungsmöglichkeit bei Naturschutz
gebietausweisungen; 

Berücksichtigung kulturhistorischer oder lan
deskundlieber Aspekte (z.B. Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit des Landschaftsbildes) in der 
Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten. 

Hervorzuheben ist eine zunächst neutrale Beschäf
tigung mit der Kulturlandschaft als Ganzes, die 
Beurteilung des Gesamtwertes und die Weiterent
wicklung auf Grundlage des Vorhandenen, wobei 
überall Einzelwerte vorhanden sind und nicht nur in 
romantischen "schönen" Park- und Gartenland
schaften. In Bereichen mit Planungsdruck ist ein 
Abwägen und die Bestimmung der Empfindlichkeit 
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des kulturellen Erbes bei Eingriffen im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung vonnöten. Es muß 
auf Grundlage der vorhandenen gesetzlichen Be
stimmungen folgendes Vorgehen koordiniert wer
den: 

1 .  Einrichtung landeskundlieh (kulturhistorisch) 
begründeter "Naturschutzgebiete ", die faktisch 
als Kulturlandschaftsschutzgebiete zu betrach
ten sind. 

2. Herausragende Kulturlandschaftselemente, -Struk
turen und -komplexe unter Objektschutz stellen 
bzw. als Denkmalbereiche schützen. 

3. Entscheidungen zugunsten der landschaftlichen 
Veränderungen, die gegebenenfalls auch mit der 
Überformung des historisch Gewachsenen er
folgen, müssen vor allem die UVP-Richtlinien 
bezüglich des kulturellen Erbes konsequent ein
halten. 

4. Bei eingreifenden Zerstörungen wie z.B. als Fol
ge der Ressourcengewinnung sollte die betrof
fene Kulturlandschaft dokumentiert werden, um 
den historischen landschaftlichen Informations
gehalt zu überliefern. 

Hierbei zeigen sich in der momentanen Praxis er
hebliche Defizite. Zunächst sind die Daten nicht 
ausreichend inventarisiert, da es kein "Kulturland
schaftskataster" gibt und die vorhandenen Denkma
linventare und Biotopkataster nur eine geringe Zahl 
der vorhandenen historischen Kulturlandschaftsele
mente enthalten. Auch die amtlichen Topographi
schen Karten enthalten lediglich 40 % des obertägi
gen Gesamtbestandes und lassen weiterhin eine hi
storische oder funktionale Zuweisung nicht zu. 
Überhaupt nicht erlaßt ist das historische Gefüge
muster unabhängig von der historischen Substanz 
(Wald-Offenlandverteilung, Entwicklung Verkehrs
wege, Nutzungssysteme, Siedlungsmuster usw.). 

Sowohl die in der Vergangenheit entstandenen Kul
turlandschaftselemente als auch das gewachsene 
Gesamtgefüge sind heute stark gefährdet. Während 
früher zu den vorhandenen auch damals bereits vor
gefundenen historischen Kulturlandschaftbestand
teilen neue hinzukamen und darauf aufbauten, wer
den diese heute zunehmend ersetzt und entfernt, ja  
zum Teil wird die Geschichtlichkeit von Landschaf
ten und damit deren Identität nahezu ganz ausge
löscht. 

Die Zerstörung des kulturellen Erbes in der Land
schaft schreitet momentan umfangreich voran. Tag
lieh gehen herausragende historische Relikte der 
Kulturlandschaft verloren. Neben der zunehmenden 
Bebauung der Landschaft wirkt sich aber auch z.B. 
die Extensivierung und die Aufgabe der Landwirt
schaft unverträglich für die historische Kulturland
schaft aus, da ein konsequentes Konzept zur Nach
folgenutzung unter Berücksichtigung des regional
typischen Charakters und damit landschaftlicher Ei
genart bisher nicht erkennbar ist. So werden die 
Mittelgebirgsräume ihr Landschaftsbild mit Fel-
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dem, Waldarealen und Siedlungen in Streulage ver
lieren. In den Außenbereichen der ländlichen, aber 
auch städtischen Siedlungen führt das "Auseinan
derfließen" mit Wohnvororten ohne gewachsenes 
Gefüge zu nicht mehr erkennbaren Übergängen bis 
zu Verdichtungen mit ehemals benachbarten Ort
schaften. 

Der Begriff der Pflege bedeutet in diesem Zusam
menhang die Berücksichtigung historischer Kultur
landschaftsbestandteile bei der Planung, im Natur
schutz, in der Landes- und Denkmalpflege. Hierbei 
gibt es Defizite bei dem Wissen um das kulturelle 
Erbe in der heutigen Landschaft. Kulturlandschafts
pflege ist entscheidend für die Beibehaltung der 
Lebensqualität der Menschen, deren regionaler 
Identität, der Bewahrung des touristischen Potenti
als und für die Erklärung der ökologischen Zusam
menhänge in der Wechselwirkung Mensch-Natur 
(Umweltgeschichte) auch in der heutigen Umwelt
schutzdiskussion z.B. bei den neuartigen Waldschä
den. 

Als Gesamtaufgabe der Kulturlandschaftspflege 
sind nach intensivem Herausarbeiten der Kultur
landschaftsentwicklung der Einzelräume Vorschlä
ge zu 

Erhalt und Schutz (eventuell Rekonstruktion, 
Restaurierung) 
Pflege, angepaßte Nutzung, Bewirtschaftung 
und Vermarktung 
Weiterentwicklung innerhalb der vorhandenen 
Strukturen 

des kulturlandschaftsgeschichtlichen Erbes in allen 
Landschaftsräumen zu entwickeln. Subjektiv beur
teilte wertvolle und weiniger wertvolle Landschaf
ten können hierbei nicht nebeneinander gestellt 
werden, denn auch stark historisch geschädigte 
Landschaften enthalten noch Werte für die einhei
mische Bevölkerung. Deshalb variiert die "Bewer
tung " nach den regionalen Gegebenheiten. Ent
scheidend ist das anzustrebende Nebeneinander des 
kulturlandschaftliehen Erbes aus unterschiedlichen 
Zeitstellungen und nicht das momentane Zerstören 
für Neubauten. Kulturgeschichtliche Relikte aus 
jahrtausendewährender Kulturlandschaftsgeschich
te werden auffälligerweise erst seit 50- 100 Jahren 
umfangreich zerstört (z.B . obertägige Hügelgräber 
in Schleswig-Holstein), so daß die polemische The
se nicht stimmt, kulturlandschaftliche Entwicklung 
habe bereits in der Vergangenheit großflächig "zer
störend" gewirkt. 

5. Bewertung, Leitbild, Entwicklungsziel 
des kulturlandschaftliehen Erbes 

Das für die Bundesrepublik Deutschland geeignete 
Bewertungsschema historischer Kulturlandschafts
bestandteile und Einzelernente wird momentan von 
der Historischen Geographie in Bonn entwickelt. Zu 
empfehlen sind beschreibende Abstufungen je nach 
Empfindlichkeit der historischen Landschaftstruk-
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tur bezüglich großräumiger Eingriffe. Insbesondere 
in ihrer Erholungsfunktion sind historische Kultur
landschaftsbestandteile visuell sehr empfindlich. 

Eine Bewertung könnte in drei Kategorien erfolgen, 
die die kulturhistorisch erschlossene Bedeutung mit 
der Erlebbarkeif verbindet: 

Bereiche von besonders herausragender Bedeu
tung und mit sehr gut erlebbaren Raumstruktu
ren und Nutzungsgefüge (Naturschutzvorschlä
ge nach Bundesnaturschutzgesetz); 
Bereiche von herausragender Bedeutung und 
mit gut erlebbaren Strukturen (Vorschläge des 
Natur- oder Landschaftsschutzes); 
Kulturhistorisch bedeutsame Bereiche mit er
lebbaren Strukturen (Vorschläge Landschafts
pflege). 

Die nicht in diesen Kategorien aufgenommenen 
Landschaftsbestandteile werden aber nicht freige
geben als kulturhistorisch wertlos, sondern können 
durchaus zahlreiche Einzelelemente z.B . in Form 
von Bodendenkmalen und Einzelobjekten, -Struktu
ren und -komplexen enthalten, sind aber in ihrer 
Erlebbarkeit zunächst nur für Fachbehörden zu
gänglich. Im Bereich der Erholungsvorsorge ist die 
Erlebbarkeit mit der Wahrnehmung der Bevölke
rung und der jeweiligen Zielgruppen entscheidend. 
Als Träger öffentlicher Belange verfügen die jewei
ligen Landesbehörden über eigene Rechtsinstru
mentarien zum Schutz von Kulturlandschaftsbe
standteilen. 
So ist nicht alleine die Vielzahl kulturhistorischer 
Einzelelemente entscheidend, sondern auch die Ab
lesbarkeit kulturlandschaftsgeschichtlicher Prozes
se in dem heutigen Landschaftsbild zur Bestim
mung der Eigenart. Hierbei spielen die großflächi
gen Strukturen eine wichtige Rolle. Ebenso ist in 
einem dynamischen Verständnis von Kulturland
schaftsgeschichte, die momentan ebenfalls anhält, 
nicht immer der Objektschutz wie z.B. in der Denk
malpflege ein entscheidendes Bewertungskriteri
um, sondern die Struktur, das Gefüge und der Stand
ort. Daraus leitet sich innerhalb der Kulturland
schaftspflege der Grundsatz "Strukturschutz vor flä
chiger Objektkonservierung" ab, um diese Auflagen 
überhaupt volkswirtschaftlich zu vertreten bzw. in 
Wert setzen zu können und aus dieser Bewertung 
wiederum einen volkswirtschaftlichen Wert zu er
mitteln, der eindeutig vorhanden ist, aber bisher 
noch nicht quantifiziert worden ist. 

Der Mensch, der im Laufe der Kulturlandschaftsge
schichte seit ca. 7000 Jahren die ehemalige Natur
landschaft vollständig in eine Kulturlandschaft um
gewandelt hat, reagiert nicht ausschließlich geoder
tiministisch, sondern handelt auch ökonomisch und 
künstlerisch sowie nach jeweils zeitgenössischen 
Kulturvorstellungen. Dies hat zur Konsequenz, das 
sich naturräumliche Einheiten nicht zwangsläufig 
mit kulturhistorischen decken und in mehreren Fäl
len übergreifend vernetzt sind und aufeinanderbe
zogen sind. 

Allein diese Vernetzung durch Verkehrswege, groß
flächige Nutzungsgefüge und Diffussionen von In
novationen zwingt zu einem Vorgehen zunächst mit 
einer umfassenden Kulturlandschaftsanalyse unter 
Berücksichtigung bundesweiter Prozesse, die das 
Gefüge ebenfalls verändert haben, und dann in ei
nem zweiten Arbeitsschritt die Analyse der jeweili
gen Kulturlandschaftseinheit 
Für die Bewertung gerade im Hinblick auf "Selten
heit" ist der Betrachtungsraum entscheidend, eben
so wie die Einstufung des "Charakteristischen". Die 
Kategorie "Erlebbarkeit" ist hierbei noch das deut
lichste Merkmal, aber auch das Wichtigste, da es in 
der Formulierung von Leitzielen für die zukünftige 
Entwicklung zunächst um die Berücksichtigung des 
momentanen kulturellen Landschaftserbes und le
diglich in Einzelfallen um rekonstruktive Maßnah
men wie z.B. in Bereichen der Einrichtung von 
"Kulturlandschaftserlebnisgebieten " in Nordrhein
Westfalen, bei der Ausweisung von Naturschutzgebie
ten mit ausschließlich landeskundlieber Begründung, 
Ausweisung von Denkmalschutzzonen aber auch 
Darstellung menschlicher Einflüsse in Naturparks und 
Biospärenreservaten gehen muß. Darüber hinaus sind 
die mit der Landschaft unmittelbar verbundenen Be
rufsgruppen gefordert, für die in einem wertschöpfen
den "Kulturlandschaftsmanagement" Aufgaben und 
Arbeitsplätze entstehen könnten. Ein auf die gesam
te Landschaft ausgerichtete Betrachtung läßt für 
Landwirte z.B. eine flächendeckende Extensivie
rung zu mit Wiedereinführung traditioneller, aber 
heutigen Erfordernissen angepaßter Bewirtschaf
tung. Kulturlandschaftspflege muß lebendig, d.h. 
auch wirtschaftlich orientiert sein und nicht denk
malpflegerisch konservierend. 
Zu unterscheiden ist bei den Pflegemaßnahmen eine 
Zweiteilung einerseits zum Substanzerhalt einzel
ner Kulturlandschaftselemente und andererseits die 
Erhaltung der Ablesbarkeit historisch gewachsener 
Raumstrukturen, die für Regionen prägend sind. 
Hierbei bestimmt das kulturlandschaftliche Erbe die 
landschaftliche Eigenart in der Verteilung von Of
fenland zu Waldflächen, bei linearen Gehölzstruk
turen, dem Siedlungsgefüge der Höfe und der Ver
kehrswege, bei Sichtachsenbezügen u.v.m. 

Ein Gliederungschema für die Darstellung kultur
landschaftlicher Raumeinheiten kann folgend auf
gebaut sein: 

1 .  Landschaftsentwicklung und heutige Situation 

Beschreibung der landschaftsgeschichtlichen Ent
wicklung und der heutigen Struktur in einem kom
primierten, chronologisch aufgebauten Fließtext 

2. Bewertung 
Bildung von beschriebenen Wertstufen unter Be
rücksichtigung der Erlebbarkeit historischer Struk
turen und Einzelelemente. Hierbei ist eine räumli
che Abgrenzung und Unterscheidung kulturland
schaftlicher Strukturen nach ihrer Seltenheit und 
charakteristischen Ausprägung, somit deren Eigen
art, gefordert. 
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3. Leitbild I Entwicklungsziele 

In knappen und beschreibenden Fonnulierungen ist 
der kulturlandschaftliche Charakter schutzwürdiger 
Bereiche und angestrebter Landschaftszustände 
darzulegen. Die Entwicklungsziele sind in die Ka
tegorien 

a) Erhalt 

b) Restaurierung mit Pflege und Wiederherstellung 

c) Entwicklung mit Ergänzung geeigneter neuer 
Kulturlandschaftselemente einzustufen. 

4. Maßnahmen 

Bei den Maßnahmen sollten konkrete Vorschläge 
kulturlandschaftspflegerischer Art erfolgen. 

6. Fazit 

Die Bedrohung des kulturlandschaftliehen Erbes in 
der B undesrepublik Deutschland besteht momentan 
u.a. in den im Strukturwandel befindlichen Indu
strieräumen und großflächig in landwirtschaftlichen 
Passivräumen, in denen der Rückzug der Landwirt
schaft die heutige Kulturlandschaft beeinträchtigen 
werden. Durch die zunehmende Aufgabe der agra
rischen Nutzung werden weitere Flächen brach fal
len, die ohne Mahd oder Beweidung als Minimal
pflege allmählich verhuschen werden, wodurch die 
Abwechslung von Wald und Offenland und die Viel
falt, Eigenart sowie die Schönheit des Landschafts
bildes angetastet werden. 

Für diesen Raum müßten entsprechende Bewirt
schaftungs- und Pflegemaßnahmen erarbeitet wer
den, die sich nach den regionalspezifischen Bewirt
schaftungs- und Nutzungsfennen richten sollten. 
Hierbei sind folgende Maßnahmen zu erwägen: 
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Herbeiführung einer traditionsbewußten und 
gleichzeitig kulturlandschaftsbewirtschaften
den Landwirtschaft, in der z.B. extensive Mast
und Milchviehhaltung verstärkt eingeführt wer
den könnte. Hierzu müßte es einen Bewußt
seinswandel im Selbstverständnis der Landwirte 
geben. Mit der Beweidung und einer Mahd ist 
die Pflege des Grünlandes auch im ökologischen 
Sinne gewährleistet. Für die landespflegeri
schen Tätigkeiten könnten die Landwirte ent
schädigt werden. 

Im Rahmen der Flächenstillegung könnten auf 
den ehemaligen Heideflächen wieder neue Hei
den entstehen, deren Pflege durch Schaf-, Zie
gen- und Rinderbeweidung weitgehend gewähr
leistet wäre. 

Allmähliche Zurückdrängung des Nadelholzan
teils, Unterbau der Fichtenwälder mit Laubbäu
men zur Stärkung des Laubholzanteils. 

Aufforstungen der offenen Flur und der Bachtä
ler bzw. -auen sollten vermieden werden, da sie 
das traditionelle Landschaftsbild beeinträchti
gen. 

Neue Aufforstungen sollten auf früher bereits 
bewaldeten Flächen vorgenommen werden. 

Erhaltung und Pflege der älteren Nieder- und 
Lohwaldbestände als Relikte frühere für die Re
gion bedeutende Waldbewirtschaftungsformen. 

Eine abwechslungsreiche Landschaft mit seinen 
wertvollen kulturellen und naturnahen Objekten 
und Strukturen sowie Landnutzungsfonnen, die das 
Landschaftsbild in seiner Eigenart prägen, ist für die 
Entwicklung des Fremdenverkehrs und der Naher
hoJung sehr wichtig. Der Fremdenverkehr hat sich 
besonders in den Mittelgebirgsräumen zu einem 
wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt, bei dem der 
Kulturtourismus an Bedeutung gewinnt. Hierfür ist 
eine weitgehend intakte Kulturlandschaft als ein 
wichtiges Wirtschaftsgut zu betrachten. 

Als Grundlage für eine effektive Kulturlandschafts
pflege wäre die Einrichtung eines Kulturland
schaftskatasters ein optimales Ziel. Bei der Erstel
lung eines solchen Katasters muß berücksichtigt 
werden, daß es sich hierbei um weitaus viel mehr 
Elemente (Punkte, Linien und Flächen), Strukturen 
und Komplexe als im Biotopkataster handelt. Eine 
Möglichkeit wäre, die Aspekte der historisch ge
wachsenen Kulturlandschaft in bereits vorhandenen 
(Biotopkataster) oder in Aufbau befindlichen Da
tensystemen (Daten der Bau- und Bodendenkmal
pflege) pragmatisch zu berücksichtigen. 

Mit dem Landschafts- und den Denkmalschutzge
setz ist im ländlichen Raum durchaus Kulturland
schaftspflege möglich, bei der sowohl die denkmal
pflegerischen Belange als auch die ökologischen 
Belange aufgrund ihrer Verbundenheit zum Tragen 
kommen. 

Die historisch gewachsene Kulturlandschaft gehört 
zur Umwelt, sie enthält das kulturelle Erbe, das 
mehr oder weniger gut erkennbar ist, und von dem 
bereits durch die rasanten Entwicklungen der letz� 
ten 50 Jahre vieles verschwunden ist. Diese Wurzeln 
sind für die weitere Entwicklung notwendig und 
wirtschaftlich nutzbar. Hierbei ist die Schaffung 
neuer Berufsbilder und die Neubestimmung bereits 
in der Landschaft tätiger Berufsgruppen vorzu
schlagen. Daraus leitet sich ab, für ein Kulturland
schaftsmanagement nicht nur den Naturschutz 
und/oder die Denkmalpflege als zuständig zu erach
ten, sondern auch die Forst- und Landwirtschaft, das 
Fremdenverkehrsgewerbe mit seinem " Kapital" 
Kulturlandschaft sowie imageverbundene Wirt
schaftzweige mit Regionalbezug. Sie haben die ge
sellschaftspolitsche Aufgabe zum Erhalt einer le
benswerten und erlebnishaften Umwelt für zukünf
tige Generationen, einer Umwelt, in der regionale 
Identität in einem zusammenwachsenden Europa 
verortet ist. 
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